Satzung des KSC Bleibach

§ 1  Name und Sitz
Der Club führt den Namen: "KSC Bleibach" mit dem Sitz in Bleibach. Der KSC Bleibach verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts: "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Club wurde im Jahre 1961 gegründet.

 

§ 1a  Zweck und Aufgaben
Der Zweck des Clubs ist die Förderung und planmäßige Ausrichtung des Sportkegelns als Leistungs-, Gemeinschafts- und Ausgleichssport für alle Altersklassen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Pflege des Kegelsports, Abhalten von Lehrgängen, Vorträgen und anderen geeigneten Veranstaltungen. Insbesondere setzt er sich für die Betreuung der Jugend ein.

 

§ 2  Der Club ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

 

§ 3  Mittel des Clubs dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Clubs.

 

§ 4  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 5  Bei Auflösung oder Aufhebung des Clubs oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks, fällt das Vermögen des Clubs an den Sportkeglerverband Südbaden, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des Kegelsports zu verwenden hat.

 

§ 6  Die Aufgaben des Clubs sind folgende:

a)      Unterstützung aller Bestrebungen sowie Selbstplanung zur Durchführung von Wiederherstellungen oder Neueinrichtungen von Kegelsportanlagen, auch auf Zeit.

b)      Durchführung der Clubmeisterschaften als Veranstalter und Abhaltung von Clubfesten. Die Ausrichtung der Clubmeisterschaften wird durch den Clubvorstand geregelt.

c)      Vertretung der Clubinteressen im Verein, Bezirks- und Landesverband, dem der Club als Mitglied angehört.

d)      Stellen von Clubmannschaften zu Freundschafts-, Vergleichs- und Punktekämpfen, soweit für den Club tragbar.

e)      Bildung und Verwaltung von Rücklagen für die Durchführung der vorstehenden Aufgaben.

 

§ 7  Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des KSC Bleibach ist das Kalenderjahr.
 

§ 8  Mitgliedschaft im Dachverband
Der KSC Bleibach ist Mitglied der Sportkeglervereinigung Waldkirch e.V., des Sportkegler- bezirkes II Breisgau, des Sportkeglerverbandes Südbaden e.V. und des Deutschen Keglerbundes (DKB) Disziplinverband Deutscher Keglerbund Classic, deren Satzungen und Ordnungen er als für sich verbindlich anerkennt.

 

§ 9  Mitgliedschaft im KSC Bleibach
Der KSC Bleibach ist politisch, konfessionell und rassisch neutral.

a)      Die Mitgliedschaft im KSC Bleibach kann jeder erwerben. Hierzu ist eine schriftliche 
         Anmeldung unter ausdrücklicher Anerkennung der Satzung des KSC Bleibach erforderlich.

b)      Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Aufnahme eines Mitgliedes.

c)      Bei Austritt ist dieser mittels Einschreibebrief zu erklären.

d)      Außer durch Austritt endet die Mitgliedschaft im KSC Bleibach durch Auflösung oder 
         durch Ausschluss des Clubs oder durch Ausschluss eines Mitgliedes.

e)      Ausschluss aus dem Club kann durch die Vorstandschaft beschlossen werden, wenn das 
         Mitglied

1. trotz zweimaliger Aufforderung der Bezahlung des Monatsbeitrages nicht nachkommt
2. gegen die Satzung des KSC Bleibach oder die Satzungen der Dachverbände, denen der KSC   

    Bleibach als Mitglied angehört, grob verstoßen hat

3. das Ansehen des KSC Bleibach durch Äußerungen oder Handlungen herab setzt.

Der Ausschluss ist dem Mitglied durch ein Einschreiben mitzuteilen. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied das Berufungsrecht bei der Mitgliederversammlung zu.

 

§ 10  Besondere Mitgliedschaft
Die unmittelbare Mitgliedschaft zum KSC Bleibach können auch Einzel- und juristische Personen erwerben, die die Bestrebungen des KSC Bleibach fördern, ohne sich aktiv am Sportkegeln zu beteiligen (fördernde / passive Mitglieder).

Erforderlich ist eine schriftliche Beitrittserklärung.

 

§ 11  Ehrenordnung
Aktive Mitgliedschaft

10 Jahre           Bronzene Ehrennadel

                                              
15 Jahre           Silberne Ehrennadel

                                               20 Jahre           Goldene Ehrennadel

                                25 Jahre           Ehrenteller
 

Passive Mitgliedschaft            15 Jahre           Bronzene Ehrennadel

                                               20 Jahre           Silberne Ehrennadel

                                               25 Jahre           Goldene Ehrennadel

                                               40 Jahre           Ehrenteller

Die Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste um den Kegelsport wird auf Vorschlag der Vorstandschaft von der Mitgliederversammlung vergeben. Zum Ehrenmitglied wird automatisch ernannt, wer 40 Jahre aktives Mitglied des KSC Bleibach ist.

 

§ 12  Beiträge
An den KSC Bleibach ist ein monatlicher Beitrag zu entrichten. Die Zahlungsmodalitäten werden durch den Kassierer, nach Rücksprache mit den Mitgliedern, geregelt. Die Höhe des Beitrages wird durch Beschluss in der Mitgliederversammlung festgelegt. In diesem Beitrag für den Kegelclub sind die Beiträge für die Sportkegelvereinigung Waldkirch e.V., den Bezirk, den Landesverband und den DKB, sowie den Badischen Sportbund (Unfallversicherungsschutz) enthalten. Zahlungsverzug schließt die satzungsgemäßen Rechte für die Dauer des Verzuges aus. Erst mit der Zahlung treten die satzungsgemäßen Rechte wieder in Kraft.

Eine Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge oder Teile davon wegen Austritts, Ausschluss aus dem KSC Bleibach, ist nicht möglich.

Ernannte Ehrenmitglieder des KSC Bleibach sind von der Beitragspflicht befreit.

 

§ 13  Aufgaben des KSC Bleibach
Der Club ist für alle Angelegenheiten des Sportkegelns in seinem Bereich selbst verantwortlich und zuständig. Werden Belange des Clubs berührt, steht diesem das Recht zu, dementsprechende Entscheidungen zu treffen . 

Die dem Club angehörigen aktiven und fördernden Mitglieder sind an die Satzung und Ordnungen, sowie an die Beschlüsse und Entscheidungen der Clubmitglieder und der Vorstandschaft, gebunden . 

Eventuelle Satzungen des Clubs dürfen nicht im Widerspruch zu der Satzung der Sportkeglervereinigung Waldkirch e.V. stehen . 

Die Mitglieder des KSC Bleibach sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Clubs teilzunehmen sowie seine Einrichtungen und Vergünstigungen nach den vorgeschriebenen Bedingungen zu benutzen  

Die Mitglieder können zur Mithilfe bei der Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben des Clubs herangezogen werden.

 

§ 14  Organe
Die Organe des Clubs sind

a)      die Mitgliederversammlung

b)      der Clubvorstand

 

§ 15  Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Clubs. Ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich.

2. Die ordentliche Jahreshauptversammlung bzw. Generalversammlung findet alljährlich, spätestens innerhalb 5 Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt.

3. Der Clubvorstand beruft schriftlich die Mitgliederversammlung mit einer Frist von 4 Wochen ein.

4. Anträge sind mindestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin an den Clubvorstand einzureichen. Verspätet eingegangenen Anträge können nur zur Beratung und Entscheidung zugelassen werden, wenn sie mit 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder als dringend anerkannt werden.

5. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung muss mindestens folgende Punkte enthalten:
a)      Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes und der Bericht der Kassenprüfer.

b)      Entlastung der Vorstandschaft

c)      Eventuelle Anträge auf Satzungsänderungen

d)      Neuwahlen bzw. Ergänzungswahlen (Neuwahlen finden alle 2 Jahre statt)

e)      Wahl der Kassenprüfer

f)       Anträge 

g)      Verschiedenes

6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder seinem Vertreter geleitet.

7. Die Mitgliederversammlung beschließt, mit Ausnahme bei Neuwahlen, mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Stimmenübertragung sind nicht möglich, d.h. es können nur die anwesenden Mitglieder das Stimmrecht ausüben.

8. Satzungsänderungen können nur von der Mitgliederversammlung vorgenommen werden und müssen mit 2/3- Mehrheit der anwesenden Clubmitglieder gefasst werden.

9. Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden vom 1. Vorsitzenden einberufen, wenn

a)      mindestens 1/3 der Clubmitglieder oder 4 Mitglieder des Clubvorstandes dies unter 
         Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen.

b)      dies im Interesse des Clubs erforderlich ist.

10. Über den Verlauf der Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Schriftführer aufgestellt und unterschieben sein muss. Der Clubvorsitzende und ein weiteres Vorstandsmitglied (außer dem Schriftführer) haben im Protokoll gegenzuzeichnen.

 

§ 16  Clubvorstandschaft
1. Die Clubvorstandschaft setzt sich zusammen aus:

a)
1. Vorsitzender

b)
2. Vorsitzender

c)
Schriftführer

d)
Kassierer

e)
1. Sportwart

f)
2. Sportwart

g)      Jugendwart (fakultativ)

h)      Pressewart (fakultativ)

weiterhin können noch Vertreter der unter Buchstaben a) – h) genannten Vorstandsmitglieder dazu gewählt werden.

 
2. Vorstand im Sinne des § 26 des BGB ist der 1. Vorsitzende. 

3. Die Clubvorstandsmitglieder werden in offener oder auf Antrag in geheimer Abstimmung 
durch die Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre.
 4. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, ist der gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheide ein dritter Wahlgang und schließlich das Los.
5. Die Übernahme von mehreren Vorstandspositionen durch eine Person ist grundsätzlich erlaubt. Die Übernahme der Funktion 1. Vorsitzender und Kassierer durch ein und dieselbe Person ist ausgeschlossen. Von dieser Regelung kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung, welche mit 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst wird, abgewichen werden.

6. Der Clubvorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des KSC fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohen Vergütungen begünstigt werden.

7. Der Clubvorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen oder durch schriftliches Befragen seiner Mitglieder. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden.

8. Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden einberufen, der auch den Vorsitz führt. Jedes Vorstandsmitglied ist stimmberechtigt.

9. Über den Verlauf der Sitzungen ist ein Protokoll zu führen, sowie über die gefassten Beschlüsse.

10. Beim vorzeitigen Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ergänzt sich der Clubvorstand durch Clubvorstandsbeschluss. Die eigentliche Wahl (Ergänzungswahl) erfolgt in der nächsten Mitgliederversammlung.

11. Der Vorstand bleibt in jedem Falle solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

 

§ 17  Kassenprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt 2 Kassenprüfer, die die Kassengeschäfte des Clubs überwachen. Die Wahl erfolgt für 2 Jahre.

 

§ 18  Haftung
 Der KSC Bleibach haftet gegenüber Niemandem, auch nicht gegenüber seinen Mitgliedern, für Unfälle, Schäden und andere Nachteile, die bei allen Veranstaltungen, Abwicklungen oder sonstigen Tätigkeiten des Clubs als Veranstalter oder Auftraggeber solcher Anlässe an oder durch Mitglieder des KSC Bleibach oder sonstigen Personen entstehen oder eintreten; auch nicht im mittel oder unmittelbaren Einsatz für den Club. 

 

§ 19  Auflösung
1. Die Auflösung des KSC Bleibach kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung entschieden werden.

2. Die Auflösung des KSC Bleibach kann rechtswirksam nur durch Beschluss der Clubversammlung mit einer Stimmenmehrheit von 3/4 der stimmberechtigten Mitglieder erfolgen. Die Einladung zu dieser Clubversammlung muss spätestens 2 Monate vor Beginn der Versammlung ergehen. Sie muss den Antrag auf Auflösung mit entsprechender Begründung enthalten. Sind trotz ordnungsgemäßer Einladung nicht 3/4 der stimmberechtigten Mitglieder erschienen, so muss binnen 4 Wochen eine neue Clubversammlung stattfinden, die dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen Stimmen die Auflösung mit 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen kann.

3. Im Falle der Auflösung des Clubs ist das gesamte Vermögen dem Sportkeglerverbandes Südbaden mit der Auflage zur Verfügung zu stellen, dass das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke des Kegelsports einzusetzen ist. Die Übertragung bedarf der Zustimmung der Finanzbehörde.

4. Kein Mitglied hat Sonderrechte am Vermögen des KSC Bleibach

  

 

Bleibach, den 01.05.2004

